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4 Die Kriegsverſorgung iſt , wie ſchon ihr Name erkennen

läßt , in erſter Linie den Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern

zugedacht und gewährt außer Kriegswitwen - und Wai⸗

ſengeld für die Witwen und die ehelichen aber legitimierten

Kinder auch Kriegselterngeld an bedürftige Verwandte der

aufſteigenden Linie ( Eltern und Großeltern nach § 22 M. H. G. ) .

Als Kriegsteilnehmer gelten die zum Feldheer gehörigen 3

Offiziere , Beamten und Militärperſonen der Unterklaſſen des
ö

Soldatenſtandes , ferner die auf dem Kriegsſchauplatz verwendeten

Perſonen der freiwilligen Krankenpflege ( M. H. G. §S 19 ) . Ein

Anſpruch der Angehörigen eines Kriegsteilnehmers auf Kriegs — 4

verſorgung entſteht , wenn dieſer im Kriege geblieben , infolge einer
M 80

Kriegsverwundung oder einer ſonſtigen K riegsdienſtbeſchä —

digung vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Friedensſchluß
5

geſtorben iſt . 5

Als Kriegsdienſtbeſchädigungen ſind alle Dienſt⸗

beſchädigungen anzuſehen , die auf die beſonderen Verhältniſſe

4
des Krieges zurückzuführen und in der Zeit von der Mobil⸗

machung bis zum Tage der Demobilmachung erlitten worden

ö ſind. Die häufigſte Art der Kriegsdienſtbeſchädigung iſt die Kriegs⸗

derwundung ; aber auch außerdienſtlich erlittene Geſundheits⸗

ſtörungen kommen als Kriegsdienſtbeſchädigung in Betracht , wenn

ö die beſonderen Verhältniſſe des Krieges dabei mitgewirkt haben ! “) .

Die Unterſcheidung zwiſchen Dienſt - und Kriegsdienſt⸗

beſchädigung bringt für die Hinterbliebenen nicht ſelten große
geld fü

Härten in der Hinterbliebenenverſorgung . Bei einer Neugeſtaltung 8262

des M. H. G. iſt jedenfalls darauf zu ſehen , daß Unklarheiten Hinterl
22

darüber vermieden werden . 8

Die Höhe der Kriegsverſorgung richtet ſich nach dem eine de

militäriſchen Dienſtgrad , den der Verſtorbene bekleidet hat .

Das Kriegswitwengeld beträgt gemäß § 20 des

M. H. G. ( wenn die allgemeine Verſorgung zuſteht ) jährlich :

a) 100 für die Witwe eines Gemeinen oder eines

Angehörigen des Unterperſonals der freiwilligen Kriegs —

krankenpflege ,
p) 200 / für die Witwe eines Sergeanten , Unteroffiziers , 9

Zugführerſtellvertreters oder Sektionsführers der frei⸗

willigen Kriegskrankenpflege oder eines Unterbeamten
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mit einem penſionsfähigen Dienſteinkommen von jährlich
1200 % und weniger ,
300 % für die Witwe eines Feldwebels , Vizefeldwebels ,
eines Sergeanten mit der Löhnung eines Vizefeldwebels ,
eines Zugführers der freiwilligen Kriegskrankenpflege
oder eines Unterbeamten mit einem penſionsfähigen

Dienſteinkommen von jährlich mehr als 1200 ,

1200 für die Witwe eines Hauptmanns , Ober⸗

leutnants , Leutnants oder Feldwebelleutnants ,

1500 / für die Witwe eines Offiziers bis zum Stabs⸗

offizier einſchließlich abwärts .

Das Kriegswaiſengeld beträgt gemäß § 21 des

M. H. G. ( wenn die allgemeine Verſorgung zuſteht ) :8 L 9 6 ¹

b )

C)

für jedes vaterloſe Kind einer Militärperſon der

Unterklaſſen , eines Angehörigen der freiwilligen Kriegs -

krankenpflege oder eines Unterbeamten 108 / ,

für jedes elternloſe Kind einer Militärperſon der

Unterklaſſen , eines Angehörigen der freiwilligen Kriegs —

krankenpflege oder eines Unterbeamten 140 / ,

für jedes vaterloſe Kind eines Offiziers , der nicht
eine Regimentskommandeurſtelle innehatte , 200 / ,

d) für jedes elternloſe Kind eines Offiziers , der nicht

9

geld für

*
eine Regimentskommandeurſtelle innehatte , 300 /9 )

Eine gewiſſe Beſchränkung des Anſpruchs auf Kriegswitwen⸗

die nach Friedensſchluß geſchloſſenen Ehen enthält §S25 M. H. G. ;
§ 26 M. H. G. erweitert den Kreis der kriegsverſorgungsberechtigten

Hinterbliebenen . Es heißt hier :

Durch die oberſte Militärverwaltungsbehörde des Kontingents kann

eine den Ss 19 bis 25 entſprechende Kriegsverſorgung gewährt werden :

115 den Hinterbliebenen von ſolchen nicht dem Feldheere zugeteilten

Angehörigen des aktiven Heeres , die in der Zeit von der Mobil⸗

machung bis zur „ Demobilmachung “ wegen des eingetretenen

Krieges außerordentlichen Anſtrengungen oder Entbehrungen oder

dem Leben und der Geſundheit gefährlichen Einflüſſen ausgeſetzt

waren und infolgedeſſen vor Ablauf eines Jahres nach dem

Friedensſchluß oder dem im § 17 letzter Abſatz Satz 2 angege⸗

benen Zeitpunkte geſtorben ſind ,
den Hinterbliebenen von ſolchen Angehörigen des Heeres , die

auf Befehl dem Kriege eines ausländiſchen Heeres oder einer

ausländiſchen Marine beigewohnt haben und infolgedeſſen vor

Ablauf eines Jahres nach der Rückkehr vom Kriegsſchauplatze

geſtorben ſind .
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